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Statuten  
 

InteressenVerein Winkler Vereine (IVWV) 
 
 
 

I. Name und Sitz 

Art. 1 

Unter dem Namen „InteressenVerein Winkler Vereine“, kurz IVWV, besteht ein Verein im Sinne 
von Art. 60 ff. ZGB als juristische Person. Der Verein besteht auf unbestimmte Dauer. 

Art. 2 

Der Verein hat seinen Sitz in der Gemeinde Winkel. 

II. Ziel und Zweck 

Art. 3 

Der Verein bezweckt die Förderung einer vielfältigen und aktiven Vereinskultur und die 
Koordination von öffentlichen Anlässen in der Gemeinde. 

Er ist zuständig für die Verteilung der von der Gemeinde Winkel und weiteren Dritten geleisteten 
Unterstützungs- und Förderbeiträge für die Vereins- und die Jugendarbeit der Mitglieder. 

Der Verein ist nicht gewinnorientiert. 

III. Mitgliedschaft 

Art. 4 

4.1. Mitglied des IVWV können alle Vereine mit Sitz in Winkel werden, welche nicht gewinn-
orientiert sind, die Ziele und den Zweck des IVWV anerkennen und die sich den daraus 
ergebenden Verpflichtungen unterstellen. Diese Mitglieder sind stimmberechtigt. 

4.2. Auf Antrag des Vorstands können durch die Vereinsversammlung weitere Vereine und 
Gruppierungen, welche die Ziele und den Zweck des IVWV anerkennen, die vorstehenden 
Anforderungen jedoch nicht oder nicht vollständig erfüllen, aufgenommen werden. Diese sind 
aber im Rahmen der Vereins- und Jugendförderung der Gemeinde Winkel nicht beitrags- und 
nicht stimmberechtigt.  

4.3. Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Präsidenten zu richten. Über die Aufnahme in den 
IVWV entscheidet die Vereinsversammlung. 

Art. 5 

Die Mitgliedschaft im IVWV ist unentgeltlich. Sie beinhaltet jedoch die Pflicht, sich an Aktivitäten 
im Sinne des Vereinszwecks zu beteiligen. Für die stimmberechtigten Mitglieder beinhaltet sie 
zudem die Pflicht, nach einem von der  Vereinsversammlung festgelegten Turnus ein 
Vorstandsmitglied zu stellen.  
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Art. 6 

Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Austritt eines Vereins, welcher spätestens bis einen Monat vor 
der Vereinsversammlung dem Präsidenten schriftlich oder per E-Mail mitzuteilen ist. Sie erlischt 
ebenfalls mit der Auflösung oder dem Ausschluss eines Vereins. 

Art. 7 

Mitglieder, die den Interessen des Vereins zuwiderhandeln oder dessen Ansehen schädigen, können 
durch die Vereinsversammlung ausgeschlossen werden. 

IV. Organe 

Art. 8 
 
Die Organe des IVWV sind 
a) Vereinsversammlung 
b) Vorstand 
c) Revisionsstelle 

A. Vereinsversammlung 

Art. 9 

Die Vereinsversammlung findet alljährlich bis spätestens Ende Mai statt. 

Sie wird durch den Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens 20 Tagen schriftlich unter 
Bekanntgabe der Traktanden einberufen. 

Anträge zuhanden der Vereinsversammlung sind spätestens 10 Tage im Voraus schriftlich oder per 
E-Mail an den Präsidenten zu richten. 

Gesuche für Beiträge zur Vereins- oder Jugendförderung sind jährlich bis spätestens 31. März an 
den Aktuar zu richten.  

Art. 10 

Der Vorstand kann bei Bedarf innerhalb eines Monats eine ausserordentliche Vereinsversammlung 
einberufen. 

Überdies ist eine ausserordentliche Vereinsversammlung innerhalb eines Monats einzuberufen, 
wenn dies ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder unter Angabe der Traktanden verlangt. 

Art. 11 

Jeder stimmberechtigte Mitgliedsverein hat an der Vereinsversammlung eine Stimme. Es wird 
offen abgestimmt. 

Art. 12 

Für Abstimmungen und Wahlen an der Vereinsversammlung gilt das einfache Mehr der 
anwesenden stimmberechtigten Vereine. 
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Art. 13 

Aufgaben und Kompetenzen der Vereinsversammlung sind: 
a) Festsetzung der Rotationsliste für die Bestellung des Vorstands und Wahl des Vorstands  
b) Abnahme der Jahresrechnung und des Budgets 
c) Entlastung des Vorstandes und der Revisionsstelle 
d) Genehmigung des Reglements über die Pflichten der Mitgliedervereine und die Grundsätze des 

Verteilschlüssels für die Vereinsunterstützung und Jugendförderung 
e) Behandlung und Genehmigung von Anträgen des Vorstands und der Mitglieder 
f) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
g) Änderung oder Ergänzung der Statuten 
h) Auflösung des Vereins 

Das Reglement über die Pflichten der Mitgliedervereine und die Grundsätze des Verteilschlüssels 
für die Vereinsunterstützung und Jugendförderung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung 
durch den Gemeinderat Winkel. 

B.  Vorstand 

Art. 14 

Der Vorstand besteht aus vier Mitgliedern. Drei von ihnen gehören je einem stimmberechtigten 
Mitgliederverein an, ein Mitglied wird vom Gemeinderat bestimmt. Er setzt sich zusammen aus 
a) Präsident 
b) Aktuar 
c) Kassier 
d)   Vertreter des Gemeinderates 

Er konstituiert sich selbst. Dem Präsidenten steht bei Stimmengleichheit der Stichentscheid zu. Die 
Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt mindestens 3 Jahre. 

Art. 15 

Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, soweit sie nicht der Vereinsversammlung 
vorbehalten sind. Es sind dies u.a.: 
a) Vorbereitung und Durchführung der Vereinsversammlungen 
b) Ausarbeiten von Statuten, Anträgen und Reglementen 
c) Koordination der Anlässe der Mitglieder im Jahresverlauf 
d) Festlegung des jährlichen Verteilschlüssels der Vereins- und Jugendförderungsbeiträge der 

Gemeinde und Dritter an die einzelnen Mitglieder und Antragstellung an die 
Vereinsversammlung. 

e) Festlegung der Rotationsliste für die 1. August-Organisation 
f) Vertretung des Vereins nach aussen 

Art. 16 

Der Vorstand versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder auf Verlangen eines Mitgliedes, 
so oft es die Geschäfte erfordern. 

Art. 17 

Die Arbeit im Vorstand des IVWV erfolgt ehrenamtlich.  

Die Mitglieder haben jedoch Anspruch auf Ausgleich ihrer eigenen Auslagen und ein 
Vorstandsessen pro Geschäftsjahr zulasten der Vereinskasse. 
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C. Revisionsstelle 

Art. 18 

Als Revisionsstelle des IVWV amtet die Rechnungsprüfungskommission der Politischen Gemeinde 
Winkel. 

Das Geschäftsjahr fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. 

V. Finanzen 

Art. 19 

Der Verein finanziert sich über Beiträge der Gemeinde und Dritter.  

Art. 20 

Die Aufteilung der Beiträge erfolgt nach dem Verteilschlüssel des Reglements (11.1 und 11.2). 
Änderungen sind durch die Vereinsversammlung zu genehmigen. 

Art. 21 

Das Vereinsvermögen besteht aus den Überschüssen der Vereinsrechnung. 

Art. 22 

Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Eine Haftung 
der Mitglieder ist ausgeschlossen. 

VI. Statutenänderung und Auflösung 

Art. 23  

Für die Änderung oder Ergänzung der Statuten ist die Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln 
der stimmberechtigten Mitglieder und die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder notwendig. 

Art. 24 

Die Auflösung des Vereins kann nur von Gesetzes wegen oder durch Zustimmung von drei 
Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder erfolgen, wobei die Stimmabgabe im Verhinderungsfall 
schriftlich erfolgen kann. 

Art. 25 

Bei Auflösung des Vereins wird allfälliges, noch vorhandenes Vereinsvermögen auf die Gemeinde 
übertragen. 

Die Statuten wurden in der vorliegenden Form an der Gründungsversammlung vom 29.10.2018 
genehmigt. 

Für den Vorstand: 

Der Präsident Der Aktuar 

 

Flavio Morganti Peter C. Baumann   


